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Allgemeine Rechtsgrundlagen zur 24-Stunden-
Betreuung

 Art 15a B-VG Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern

 Bundespflegegeldgesetz (§ 21b BPGG)

 Richtlinien zur Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung

 Hausbetreuungsgesetz (HBeG) 

 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (§§ 3b, 15 Abs.7 GuKG) 

 Ärztegesetz (§ 50b)

 Gewerbeordnung (GewO) 1994 (§§ 159, 160, 161)
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Förderungsmodell zur 24-Stunden-Betreuung
Ziele, Zuschüsse

Ziele

 Schaffung von Rechtssicherheit für Pflegebedürftige und deren 
Angehörige - Legalisierung

 Sozialversicherungsrechtliche Absicherung der Betreuung zu Hause

 Verbleib im gewohnten Umfeld

Höhe der finanziellen Zuwendung

Zuschuss / Monat 

(12 x jährlich)

unselbständig selbständig

Für eine Betreuungskraft € 550 € 275

Für zwei Betreuungskräfte € 1.100 € 550
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Fördervoraussetzungen der 24-Stunden-Betreuung
in Bezug auf betreuungsbedürftige Person

 Notwendigkeit einer bis zu 24-Stunden-Betreuung

 bei BezieherInnen von Pflegegeld ab Stufe 5 wird in aller Regel von der 
Notwendigkeit einer solchen Betreuung auszugehen sein, bei Stufen 3 und 4 ist 
Notwendigkeit durch zuständige Landesstelle des SMS von Amts wegen zu 
prüfen

 Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3

 Vorliegen eines Betreuungsverhältnisses im Sinne § 1 Abs. 1 HBeG

 Unabhängig vom Vermögen

 Einkommensgrenze (2.500€ netto/Monat), vermögensunabhängig 
(erhöht sich für jede/n unterhaltsberechtigte/n Angehörige/n)
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Fördervoraussetzungen der 24-Stunden-Betreuung
in Bezug auf Betreuungskräfte

 Vorliegen eines Betreuungsverhältnisses im Sinne § 1 Abs. 1 HBeG

 Aufrechtes Gewerbe Personenbetreuung (§159 GewO) oder
Dienstverhältnis (gemäß § 1 HBeG) 

 Wohnsitzmeldung im Haushalt der pflegebedürftigen Person

 Qualifikation der Betreuungskraft (gemäß § 21b. Abs. 2 Z 5 BPGG)

 Theoretische Ausbildung (entsprechend HeimhelferIn), oder

 Nachweis einer sachgerechte Betreuung (iS HBeG/GewO) seit mind. 6 
Monaten oder

 Delegation von Befugnissen durch diplomiertes Pflegepersonal bzw. 
Ärzte an Betreuungskraft
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Förderungsmodell zur 24-Stunden-Betreuung
Statistische Daten: ZuschussbezieherInnen und Aufwand 2017

 Ø rund 25.280 ZuschussbezieherInnen/Monat im Jahr 2017

 Aufwand gesamt im Jahr 2017: 159 Mio. € (davon Bund 60 % und 
Länder 40 %) 
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Bestehende Kritikpunkte hinsichtlich Qualität

Vermittlungsagenturen

 fehlende Qualitätsstandards

(z.B. Gütesiegel)

 fehlende Transparenz und 
Verständlichkeit der Verträge

(Kostenaufschlüsselung,  
Leistungsumfang,…)

 KundInnenfreundlichkeit

(Hilfestellung bei administrativen

Problemen, z.B. Förderungsansuchen)

 Ersatzkräfte

(z.B. im Krankheitsfall)

PersonenbetreuerInnen

 Sprachkenntnisse

(Mindestmaß an 
Deutschkenntnissen)

 Anerkennung ausländischer 
Zeugnisse

(Ausbildungsgrad der BetreuerInnen)

 Weiterbildungsmöglichkeiten
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Derzeitige Qualitätssicherung 1/2

 Qualitätserfordernis der Betreuungskraft 

 Meldepflicht jeglicher Änderungen, die Betreuungsverhältnis
betreffen

 Überprüfung der Fördervoraussetzungen

 Stichprobenartige Überprüfungen der Einzelfälle

 Prüfungen der Sektion für Konsumentenschutz des BMASGK 

 Information und Beratung z.B. durch Broschüren
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Derzeitige Qualitätssicherung 2/2

 Novelle GewO 2015: Trennung gewerblicher Vermittlungstätigkeit von 
Tätigkeit der selbständigen Personenbetreuung und Einführung 
Gewerbetatbestand der „Organisation von Personenbetreuung“

 Standes- und Ausübungsregeln 

› für das Gewerbe der „Organisation von Personenbetreuung“(BGBl. II Nr. 

397/2015) 

› Steigerung Qualität Dienstleistungsangebot Vermittlungsagenturen

› übersichtliches Informations- sowie Leistungsangebot des betroffenen 
Gewerbezweiges

› umfangreiche Bestimmungen im Hinblick auf Transparenz bei 
Vertragsgestaltung zwischen Vermittlungsagenturen und 
Personenbetreuungskräften sowie Vermittlern und Privathaushalten.

› für Leistungen der Personenbetreuung (BGBl. II Nr. 287/2007)
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Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege in den 
Fällen der 24-Stunden-Betreuung
Hausbesuche

 Jährlich Ø rund 5.500 Hausbesuche bei PflegegeldbezieherInnen

 bei denen im Rahmen eines Hausbesuches die Voraussetzungen für die 
Gewährung einer Förderung zur 24-Stunden-Betreuung gemäß § 21b 
Abs. 2 Ziffer 5 lit. b BPGG beurteilt wurden

Es erfolgen

 Feststellung der konkreten Pflegesituation in ausgewählten pflege- und 
betreuungsrelevanten Lebensbereichen (Situationsbericht)

 Information, Unterstützung und Beratung im Sinne von Prävention

 Anleitung und Schulung der privaten Hauptpflegeperson

 Beratung bei Organisation von Hilfsmitteln, Selbsthilfegruppen, …

 Hilfestellung, Beratung im Umgang mit Personen mit Demenz
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Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege in den 
Fällen der 24-Stunden-Betreuung
Ergebnisse Hausbesuche 2017
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C- 0,02% 0,11%

C+ 0,09% 0,06% 0,15% 0,00% 0,05% 0,02%

B 12,19% 0,77% 9,40% 0,41% 0,26% 1,52%

A 87,72% 99,16% 90,34% 99,59% 99,70% 98,46%

 6.635 Hausbesuche 

 Erhebung Situationsbericht an 
6 wesentlichen Domänen der 
Lebensqualität, die von 
Betreuung und Pflege 
beeinflusst werden können

 In Ø rund 97% gilt Versorgung 
in den vier Hauptdomänen als 
vollständig und zuverlässig

 Begründung B-Bewertungen
„funktionale Wohnsituation“ 
oftmals aufgrund fehlender 
Delegation
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Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege in den 
Fällen der 24-Stunden-Betreuung
Ergebnisse Hausbesuche 2017

 44 % der ZuschussbezieherInnen in PG-Stufen 3 und 4; 38% in PG-Stufe 5 

 Durchschnittl. Alter ZuschussbezieherInnen: 84 Jahre

 Fachärztlich festgestellte Form der Demenz bei 42% der BezieherInnen

 (subjektive) Einschätzung der Kenntnis der Betreuungsperson(en) über 
Krankheitsbild in knapp 46% als ausreichend, in 48% als teilweise ausreichend 
beurteilt 

 50 % erhalten zusätzlich Hilfe und Unterstützung durch Angehörige

 die für  86 % mit psychischen Belastungen verbunden ist

 Bei ca. 91 % (bzw. 6.028) der PGB und/oder pflegenden Angehörigen wurde 
Beratung und Information durchgeführt 

 67 % der Beratung und Information in den Pflegegeldstufen 4 bis 5 
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Standesregeln für Leistungen der 
Personenbetreuung (BGBl. II Nr. 287/2007)

 PersonenbetreuerInnen haben gem. § 3 ihren Beruf gewissenhaft mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Personenbetreuers auszuüben und sind 
verpflichtet, jedes standeswidrige Verhalten zu unterlassen

 ein Verhalten ist gem. § 4 standeswidrig, welches das Ansehen des 
Berufsstandes oder Interessen des Berufsstandes schädigt und die 
Persönlichkeitsrechte verletzt

 Personenbetreuer sind gem. § 4 verpflichtet:

 ihre Leistungen wahrheitsgetreu anzubieten

 keine Leistungen zu erbringen, ohne hierzu beauftragt worden zu sein

 keine Zahlungen entgegennehmen, ohne dazu ermächtigt worden zu sein

 ihnen anvertraute Gegenstände nicht eigenmächtig zurückzubehalten

 keine Empfehlungen ungeeigneter Personen als Betreuer abzugeben
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Blick in die Zukunft

 breiter Diskussionsprozess im Rahmen des Regierungs-
programmes mit Fokus auf Qualitätssteigerung in der 24-
Stunden-Betreuung

› Ziel – u. a. ein österreichweit einheitliches Gütesiegel für 
Vermittlungsagenturen

 Ausweitung der Hausbesuche auf alle Förderungsfälle im Jahr 
2018 auch in Entsprechung der Empfehlungen des 
Rechnungshofes
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Sektionschef Mag. Manfred Pallinger
BMASGK, Sektion IV

www.sozialministerium.at

https://broschuerenservice.sozialministerium.at

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


